
 

Aktionsbündnis „Freie Heilfürsorge“  

 

Der erste Schritt in die richtige Richtung?  

 

Auf der Personalversammlung am 29.08.2013 machte Innensenator Michael 
Neumann nachfolgenden Vorschlag zur Wiedereinführung der Heilfürsorge für mehr 
als 1.050 Kolleginnen und Kollegen der Polizei und Feuerwehr, die sich derzeit in der 
Beihilfe befinden: 

a) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch V (Kassenle istungen) 
b) 1,4 Prozent Eigenbeteiligung  
c) Einmaliges Wahlrecht zwischen Verbleib in der Be ihilfe oder Eintritt in 

die Heilfürsorge 

Für die bisherigen Heilfürsorgeberechtigten ändert sich nichts. 

Am 05.09.2013 traf sich das Aktionsbündnis in der BIS mit der Behördenleitung, um 
eine „Zwei-Klassen-Heilfürsorge“ abzuwenden. 

Erstmals wurde durch Staatsrat Schiek eine eigene „Berechnung“ vorgelegt, deren 
Grundlage für uns nicht nachvollziehbar ist. 

Das Aktionsbündnis forderte den Senator auf, die Berechnungsgrundlagen der BIS 
transparent zu machen und diese in einem nächsten Treffen zu erläutern. 
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